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Der Text dieser Satzung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl kann für die Richtigkeit 
keine Gewähr übernommen werden. Maßgeblich ist stets der Text der amtlichen Veröffentlichung; die Fund-

stellen sind in der Überschrift angegeben. 
 

 
   Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs.2 
Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, 
BayRS 2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-
Universität Würzburg die folgende Satzung: 
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Vorbemerkung 
Einzelne, in dieser Satzung verwendete Begriffe werden auch ausführlich im Glossar defi-

niert und können unter http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/schlagwortea-z nachgele-
sen werden. 
 
 

1. Teil:    Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese fachspezifischen Bestimmungen (FSB) ergänzen die Allgemeine Studien- und Prü-

fungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge (ASPO) an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg (JMU) vom 5. August 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfungen 
(1) 1Als grundlagenorientierter Studiengang der Fakultät für Mathematik und Informatik der 

JMU wird der Bachelor-Studiengang Informatik mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ 
(B.Sc.) angeboten. 2Der Grad des Bachelor of Science stellt einen ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss dar. 3Im Anschluss an diesen Studiengang wird auch ein konsekutiver Master-
Studiengang angeboten. 

(2) 1Das Ziel der Ausbildung ist es, die Studierenden mit den wichtigsten Teilgebieten der In-
formatik vertraut zu machen, die Methoden algorithmischen Denkens und Arbeitens zu erlernen, 
sowie analytisches Denken, Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Zusammen-
hänge zu strukturieren, zu schulen. 2Durch die Ausbildung dieser Fähigkeiten sollen die Studie-
renden in die Lage versetzt werden, die für einen konsekutiven Master-Studiengang erforderli-
chen Grundkenntnisse zu erwerben sowie sich später flexibel in die vielfältigen Aufgabengebie-
te unserer Gesellschaft einzuarbeiten, in denen informatische Methoden zum Einsatz kommen 
oder kommen können. 3Dies wird durch die Belegung eines integrierten Anwendungsfachs un-
terstützt, in dem die Studierenden mit den grundlegenden Denkweisen und Arbeitstechniken 
eines Fachs ihrer Wahl vertraut gemacht werden, in dem informatische Methoden zum Einsatz 
kommen. 4Im Bachelor-Studium Informatik wird das Hauptaugenmerk auf fundierte Grund-
kenntnisse, Methodenkenntnisse und die Entwicklung der für die Informatik typischen 
Denkstrukturen gelegt. 5Darüber hinaus werden aktuelle Methodenkenntnisse in wichtigen An-
wendungen vermittelt. 6Durch die Abschlussarbeit zeigen die Studierenden, dass sie in einem 
thematisch und zeitlich eng begrenzten Umfang in der Lage sind, eine Aufgabe aus der Infor-
matik insbesondere nach den erlernten Methoden und wissenschaftlichen Gesichtspunkten un-
ter Anleitung weitgehend selbstständig zu bearbeiten.  

(3) 1Durch die Bachelor-Prüfung soll festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin 
die grundlegenden Zusammenhänge in der Informatik überblickt und die Fähigkeit besitzt, die 
verwendeten wissenschaftlichen Methoden unter anderem in Hinblick auf das gewählte inte-
grierte Anwendungsfach anzuwenden. 2Sie ermöglicht den Erwerb eines international ver-
gleichbaren Grades auf dem Gebiet der Informatik und stellt im Rahmen eines konsekutiven 
Bachelor- und Master-Studienmodells einen ersten Abschluss  zur Vorbereitung auf das sich 
anschließende Master-Studium dar. . 
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§ 3 Studienbeginn, Gliederung des Studiums, Regelstudienzeit 
 (1) 1Der Bachelor-Studiengang Informatik kann sowohl im Winter- als auch im Sommerse-

mester begonnen werden..  

 (2) 1Das Studium gliedert sich in folgende Bereiche und Unterbereiche: 

Bereich bzw. Unterbereich ECTS-Punkte 
Pflichtbereich 115  

Informatik  85 
Mathematik  30 

Wahlpflichtbereich 35  
Informatik  25 
Nebenfach  10 

Schlüsselqualifikationsbereich 20  
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen  15 
Allgemeine Schlüsselqualifikationen  5 

Abschlussarbeit 10  
gesamt 180  

 
2Die Zuordnung der einzelnen Module zu den genannten Bereichen und Unterbereichen ist der 
Studienfachbeschreibung (Anlage SFB) zu entnehmen. 3Die Module im Unterbereich „Neben-
fach“ sind dabei nach Maßgabe der SFB wiederum verschiedenen Anwendungsfächern (gege-
benenfalls ihrerseits mit Pflicht- und Wahlpflichtanteilen) zugeordnet. 

(3) 1Die in der SFB und den Modul- bzw. Teilmodulbeschreibungen aufgeführten Module im 
Wahlpflichtbereich und im Bereich der Schlüsselqualifikationen sind hierbei nicht abschließend. 
2Der Prüfungsausschuss kann im Vorgriff auf eine später zu erfolgende Änderungssatzung zu 
diesen FSB weitere Module, insbesondere auf schriftlich begründeten Antrag des Kandidaten 
oder der Kandidatin, zulassen. 3Soweit die Module bzw. Teilmodule nicht von der Fakultät für 
Mathematik und Informatik angeboten werden, ist hierbei § 9 Abs. 1 Satz 4 der ASPO zu be-
achten. 

(4) Der Bachelor-Studiengang Informatik hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern, in 
der insgesamt 180 ECTS-Punkte erworben werden müssen.  

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen, empfohlene Grundkenntnisse 
1Es bestehen keine weiteren Zugangsvoraussetzungen außer den in § 5 Abs. 1 ASPO ge-

nannten. 2Allerdings werden ein verstärktes, in die Tiefe gehendes Interesse am Umgang mit 
informatischen Strukturen und Problemstellungen sowie solide Kenntnisse der englischen 
Sprache dringend empfohlen. 

 
§ 5 Modularisierung, ECTS 

(1) 1Das Bachelor-Studium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul umfasst eine oder mehrere in-
haltlich und zeitlich aufeinander abgestimmte Lehrveranstaltungen, deren Vor- und Nachberei-
tung sowie die zu erbringenden studienbegleitenden (benoteten oder unbenoteten) Prüfungs-
leistungen im Kontext dieser Lehrveranstaltungen. 

(2) 1Der für ein Modul zu erbringende Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden wird mit 
ECTS-Punkten beschrieben. 2Ein ECTS-Punkt entspricht einer Arbeitszeit von 25 bis 30 Stun-
den eines oder einer durchschnittlichen Studierenden. 
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(3) Weitere Einzelheiten finden sich in den §§ 7 und 8 ASPO. 
 

§ 6 Grundlagen- und Orientierungsprüfung, Kontrollprüfungen 
(1) 1Abweichend von § 12 Abs. 4 Sätze 1 und 3 ASPO wird die Grundlagen- und Orientie-

rungsprüfung (GOP) im Bachelor-Studiengang Informatik in folgender Form durchgeführt: 2Der 
bzw. die Studierende hat zum Ende des ersten Fachsemesters 10 ECTS-Punkte aus mit nume-
rischen Noten bewerteten Modulen des Pflichtbereichs zu erreichen und gegenüber dem Prü-
fungsamt nachzuweisen oder 5 ECTS-Punkte aus mit numerischen Noten bewerteten Modulen 
des Pflichtbereichs sowie das Modul 10-I-PP „Programmierpraktikum“. 3Im Falle des Nichterrei-
chens dieser Vorgabe ist die GOP erstmalig nicht bestanden und kann einmal wiederholt wer-
den, indem der Prüfling am Ende des zweiten Fachsemesters 10 ECTS-Punkte aus mit numeri-
schen Noten bewerteten Modulen des Pflichtbereichs erreicht und gegenüber dem Prüfungsamt 
nachweist oder 5 ECTS-Punkte aus mit numerischen Noten versehenen Modulen des Pflichtbe-
reichs sowie das Modul 10-I-PP „Programmierpraktikum“. 4Wird auch diese Vorgabe nicht er-
reicht, so ist die GOP endgültig nicht bestanden, was zu einem endgültigen Nichtbestehen des 
Bachelor-Studiengangs Informatik (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) führt. 5Bezüglich Fristüber-
schreitungen gilt § 12 Abs. 4 Satz 2 ASPO. 

(2) 1Im Bachelor-Studiengang Informatik wird eine Kontrollprüfung gemäß § 12 Abs. 5 ASPO 
in folgender Form durchgeführt: 2Der bzw. die Studierende hat zum Ende des zweiten Fachse-
mesters 35 ECTS-Punkte aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich zu erreichen und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachzuweisen. 3Im Falle des Nichterreichens dieser Vorgabe ist die Kontroll-
prüfung erstmalig nicht bestanden und kann einmal wiederholt werden, indem der Prüfling am 
Ende des dritten Fachsemesters 35 ECTS-Punkte aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich er-
reicht und gegenüber dem Prüfungsamt nachweist. 4Wird auch diese Vorgabe nicht erreicht, so 
ist die Kontrollprüfung endgültig nicht bestanden, was zu einem endgültigen Nichtbestehen des 
Bachelor-Studiengangs Informatik (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) führt. 5Bezüglich Fristüber-
schreitungen findet § 12 Abs. 4 Satz 2 ASPO entsprechende Anwendung. 

 
§ 7 Prüfungsausschuss 

1Der Prüfungsausschuss wird wie in §13 Abs. 1 Sätze 3 und 7 ASPO gebildet. 2Er kann zu 
seinen Tätigkeiten beratende Mitglieder ohne Stimmrecht hinzuziehen, insbesondere die Fach-
studienberater und -beraterinnen. 

 
§ 8 Anrechnung von Modulen, Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die gemäß Art. 63 Abs. 1 BayHSchG 
innerhalb des in- oder ausländischen Hochschulbereichs erbracht worden sind, sind durch den 
Prüfungsausschuss im Regelfall anzurechnen, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse). 2Der Nachweis wesentli-
cher Unterschiede obliegt dem Prüfungsausschuss (Beweislastumkehr). 3Es besteht die Mög-
lichkeit, einen Teil der in den SFB genannten Leistungen durch Belegung von Kursen der Virtu-
ellen Hochschule Bayern (VHB) zu erbringen. 4In Abweichung von § 17 Abs. 4 ASPO können 
Studien- und Prüfungsleistungen, Module und Teilmodule bis zum Gesamtumfang der für das 
Bestehen erforderlichen ECTS-Punkte angerechnet werden. 

(2) 1Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach Art. 56 Abs. 6 
Nr. 3 BayHSchG oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, können angerech-
net werden, wenn sie den im Rahmen des Studienfachs an der Universität Würzburg zu erwer-
benden Kompetenzen gleichwertig sind. 2Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompe-
tenzen dürfen höchstens die Hälfte der nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

(3) 1Der Studierende oder die Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. 2Zu den einzureichenden Unterlagen gehören insbesondere Modulbeschrei-
bungen, Transcripts of Records (Abschriften der Studierendendaten) oder sonstige Dokumente 
der Institution, an der die Kompetenzen erworben wurden, mit Lernergebnissen, Lehrformen, 
Inhalten, erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen oder sonstigen Leistungsnachweisen so-
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wie dem Notensystem, nach dem die Bewertung erfolgte. 3Bei Zeugnissen oder sonstigen Un-
terlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, kann die Vorlage einer 
beglaubigten deutschen Übersetzung verlangt werden. 

(4) Wird eine Anrechnung versagt, kann die betroffene Person eine Überprüfung der Ent-
scheidung durch die Hochschulleitung gemäß Art. 63 Abs. 3 BayHSchG beantragen.    

(5) Weitere Einzelheiten sind dem § 17 ASPO zu entnehmen.  

 
§ 9 Studienfachbeschreibung, Studienverlaufsplan, Schlüsselqualifikationspool 

   (1) Die Module des Bachelor-Studiengangs Informatik sind in der Studienfachbeschreibung 
(Anlage SFB) genannt. 

   (2) 1Die Fakultät für Mathematik und Informatik gibt durch Bekanntgabe eines Studienver-
laufsplans (SVP) eine Empfehlung für einen idealtypischen Verlauf des Studiums. 2Der SVP 
sowie das aktuelle Angebot an Modulen und den zugehörigen Lehrveranstaltungen wird durch 
die Fakultät für Mathematik und Informatik in geeigneter Weise, vorzugsweise durch elektroni-
sche Medien, bekanntgegeben. 

(3) 1Im Rahmen des Unterbereichs der allgemeinen Schlüsselqualifikation gemäß § 9 Abs. 4 
Satz 3 ASPO können in der SFB unmittelbar aufgeführte Module gewählt werden. 2Daneben 
können die Module des von JMU angebotenen Pools von allgemeinen Schlüsselqualifikationen 
gewählt werden. 

(4) 1Die in der Studienfachbeschreibung und den Modul- bzw. Teilmodulbeschreibungen auf-
geführten Module im Wahlpflichtbereich und im Bereich der Schlüsselqualifikationen sind hier-
bei nicht abschließend. 2Der Prüfungsausschuss kann im Vorgriff auf eine später zu erfolgende 
Änderungssatzung zu diesen FSB weitere Module, insbesondere auf schriftlich begründeten 
Antrag des Kandidaten bzw. der Kandidatin, zulassen. 3Soweit die Module bzw. Teilmodule 
nicht von der Fakultät für Mathematik und Informatik angeboten werden, ist hierbei § 9 Abs. 1 
Satz 4 der ASPO zu beachten. 

 

§ 10 Unterrichtssprache 
1Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie kön-

nen nach Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Mo-
dulverantwortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden, sofern in der 
Modulbeschreibung diese Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch der Studierenden hierauf 
besteht aber nicht. 

 

 

2. Teil: Durchführung der Prüfungen 

§ 11 Studienbegleitendes Prüfungsverfahren 
(1) 1Zu jedem Modul findet eine studienbegleitende Erfolgsüberprüfung statt, welche sich auf 

eine Lehrveranstaltung oder auf eine Gruppe von Lehrveranstaltungen bezieht. 2Die Erfolgs-
überprüfung erfolgt entweder in Form einer benoteten Prüfungsleistung oder durch eine nicht 
benotete Studienleistung oder in Ausnahmefällen durch eine Kombination beider Leistungsfor-
men. 3Die Art, Dauer und der Umfang der Erfolgsüberprüfung wird für jedes Modul in der Anla-
ge SFB aufgeführt, Details werden im Modulhandbuch geregelt. 4Weitere Einzelheiten der stu-
dienbegleitenden Erfolgsüberprüfung sind in § 7 ASPO geregelt. 

(2) Wenn in einem Modul die Erfolgsüberprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen besteht 
(z.B. aus einer Zwischenklausur, einer Klausur und einer Bewertung der Übungsaufgaben) oder 
wenn mehrere Prüfungsformen zur Wahl stehen, so ist dies in der SFB und im die SFB umset-
zenden Modulhandbuch zu regeln und die Details sind vom Dozenten bzw. der Dozentin gemäß 
der dortigen Regelungen bekannt zu geben. 
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(3) 1Die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung kann in begründeten Ausnahmefällen vom 
Erbringen einer oder mehrerer Vorleistungen abhängig gemacht werden. 2Ob für die Erfolgs-
überprüfung in einem Modul solche Vorleistungen erforderlich sind, ist in der SFB angegeben, 
die Details werden im Modulhandbuch geregelt. 

(4) 1Die Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. 2Sie können nach 
Entscheidung des Dozenten oder der Dozentin in Abstimmung mit dem oder der Modulverant-
wortlichen in englischer oder einer anderen Sprache abgehalten werden sofern in der SFB die-
se Möglichkeit vorgesehen ist. 3Ein Anspruch des Prüflings hierauf besteht aber nicht. 

(5) Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

 

§ 11a Multiple-Choice-Verfahren 
(1) 1Gemäß § 22 Abs. 8 ASPO können schriftliche Prüfungen ganz oder teilweise auch in der 

Weise abgenommen werden, dass der Prüfling anzugeben hat, welche der mit den Aufgaben 
vorgelegten Antworten er für richtig hält (Multiple-Choice-Verfahren). 2Wird diese Art der Prü-
fung gewählt, so ist dies den Studierenden spätestens 4 Wochen vor der Prüfung bekannt zu 
geben. 3Die Fragen-Antworten-Kataloge werden von Personen erstellt, die zur Abnahme von 
Prüfungen gemäß § 16 Abs. 1 ASPO befugt sind. 4Dabei ist festzulegen, welche Antworten als 
zutreffend anerkannt werden. 5Die Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. 6Die Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf 
zu überprüfen, ob sie gemessen an Satz 5 fehlerhaft sind. 7Ergibt diese Überprüfung, dass ein-
zelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind die entsprechenden Prüfungsaufgaben bei der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen, es ist von der verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 8Die Verminderung der Prüfungsaufgaben darf sich 
nicht zum Nachteil der Prüflinge auswirken.  
9Im Falle einer teilweisen Abnahme von schriftlichen Prüfungen in Form von Multiple-Choice-
Verfahren erfolgt eine gesonderte Bewertung des Multiple-Choice-Prüfungsteils nur dann, wenn 
die Summe der in diesem Prüfungsteil erreichbaren Bewertungseinheiten einen Umfang er-
reicht, der eine Anwendung der Abs. 4 und 5 notwendig erscheinen lässt. 

(2) 1Prüfungen nach Abs. 1 Satz 1 können als Einfachauswahlaufgaben (es ist - wie dem 
Prüfling bekannt ist - genau einer von insgesamt n Antwortvorschlägen richtig - „1 aus n“) oder 
Mehrfachauswahlaufgaben (eine - dem Prüfling je nach Aufgabenstellung bekannte oder unbe-
kannte - Anzahl x von insgesamt n Antwortvorschlägen ist richtig - „x aus n“) ausgestaltet wer-
den.  
2Für Einfachauswahlaufgaben gilt: 3Für jede zutreffend beantwortete Aufgabe werden Bewer-
tungseinheiten vergeben, wobei diese entweder für alle Aufgaben einheitlich ausgestaltet oder 
voneinander abweichend festgelegt werden können (einheitliche oder unterschiedliche Gewich-
tung), insbesondere, wenn sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben deutlich unterscheidet. 
4Der Prüfer kann entscheiden, ob er eine Zufallskorrektur vornehmen will. 5Der Zufallserwar-
tungswert, der die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, mit der ein Prüfling durch bloßes Raten die 
korrekte Antwort ankreuzt (Ratewahrscheinlichkeit), beträgt bei Einfachauswahlaufgaben 1 ge-
teilt durch die Anzahl an Antwortvorschlägen, gegebenenfalls multipliziert mit dem Gewich-
tungsfaktor dieser Aufgabe. 

6Bei Mehrfachauswahlaufgaben gibt es drei Bewertungsvarianten BV1, BV2 und BV3.1 
7Bei der Bewertungsvariante BV1 wird für jede Übereinstimmung zwischen einem vom Prüfling 
ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Antwortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nicht 
zutreffend anerkannten Antwort je ein Punkt vergeben. 8Für jede Nichtübereinstimmung wird ein 
Minuspunkt vergeben.2 9Die Bewertung einer Aufgabe kann nicht negativ werden, d.h. sie liegt 

                                                           
1 BV3 ist nur anwendbar, wenn bei jeder Aufgabe mindestens ein Antwortvorschlag als zutreffend aner-
kannt wird. BV1 und BV2 sind auch anwendbar, wenn kein Antwortvorschlag als zutreffend anerkannt 
wird.  

2 Wenn z.B. bei einer Mehrfachauswahlfrage die Antwortvorschläge A, B, C, D, E angeboten werden, von 
denen A und B richtig sind, und der Prüfling kreuzt A und C an, dann bekommt der Prüfling 1 Punkt (3 
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zwischen der Anzahl der Antwortalternativen und 0. 10Die Gesamtbewertung aller Aufgaben 
entspricht der gewichteten Punktsumme aller Mehrfachauswahlaufgaben entsprechend der 
Gewichtung der einzelnen Aufgaben. 
11Bei der Bewertungsvariante BV2 wird für jede Übereinstimmung zwischen einem vom Prüfling 
ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Antwortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nicht 
zutreffend anerkannten Antwort je ein Punkt vergeben. 12Hier werden keine Minuspunkte verge-
ben. 13Aus den Einzelbewertungen der Mehrfachauswahlaufgaben wird wiederum eine gewich-
tete Punktsumme aller Aufgaben entsprechend der Gewichtung der einzelnen Aufgaben be-
rechnet. 14Davon wird der zu errechnende Zufallserwartungswert abgezogen.3  
15Bei der Bewertungsvariante BV3 wird nur für jede Übereinstimmung zwischen einem vom 
Prüfling ausgewählten Antwortvorschlag und einer als zutreffend anerkannten Antwort ein Punkt 
vergeben. 16Für nicht ausgewählte Antwortvorschläge wird kein Punkt vergeben. 17Für vom 
Prüfling ausgewählte, aber nicht als zutreffend anerkannte Antworten einer Aufgabe werden 
Minuspunkte vergeben. 18Diese berechnen sich wie folgt: wenn es x als zutreffend anerkannte 
und y als nicht zutreffend anerkannte Antworten gibt, dann werden x/y Minuspunkte vergeben.4 
19Damit führt sowohl das Ankreuzen keiner Antwortalternative als auch das Ankreuzen aller 
Antwortalternativen immer zu 0 Punkten, falls nicht alle Antwortalternativen als zutreffend aner-
kannt werden. 20Die Bewertung einer Aufgabe kann nicht negativ werden. 21Die maximal er-
reichbare Punktzahl pro Aufgabe entspricht hier der Anzahl an korrekten Antwortalternativen. 
22Da diese dem Prüfling nicht bekannt ist und es daher für ihn nicht ersichtlich wäre, welches 
Eigengewicht die jeweilige Aufgabe hat, wird bei BV3 für die Grundwertung die erreichte Punkt-
zahl pro Aufgabe mit der bei dieser Aufgabe maximal erreichbaren Punktzahl ins Verhältnis ge-
setzt, d.h. die maximale Grundwertung pro Aufgabe beträgt 1 Punkt. 23Die Gesamtbewertung 
aller Aufgaben entspricht der gewichteten Punktsumme aller Mehrfachauswahlaufgaben ent-
sprechend der Gewichtung der einzelnen Aufgaben. 

(3) 1Der Prüfer oder die Prüferin legt im Einvernehmen mit dem oder der Modulverantwortli-
chen fest, ob bei Einfachauswahlaufgaben eine Zufallskorrektur erfolgen soll bzw. gemäß wel-
cher der angegebenen Bewertungsvarianten für Mehrfachauswahlaufgaben die Bewertung er-
folgen soll, und gibt dies den Studierenden spätestens 4 Wochen vor dem betreffenden Prü-
fungstermin bekannt. 2Die Gewichtsfaktoren der einzelnen Aufgaben sind mit der Stellung der 
Aufgaben in der Prüfung bekannt zu geben. 

(4) Der Multiple-Choice-Prüfungsteil gilt als bestanden, wenn der Prüfling mindestens eine 
der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) Der Prüfling erreicht insgesamt im Verhältnis zum bestmöglichen Ergebnis einen be-
stimmten Prozentsatz. Dieser beträgt im Regelfall 50 %, sofern er nicht vom Prüfer oder 
der Prüferin in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad der Prüfung zu Gunsten der Prüf-
linge geändert wird. Die Festlegung des Prozentsatzes wird zusammen mit dem Prü-
fungsergebnis entsprechend den Vorgaben des Abs. 5 Satz 3 bekannt gegeben. 

                                                                                                                                                                                           
Übereinstimmungen - 2 Nicht-Übereinstimmungen) von 5 möglichen Punkten für die 5 Antwortvorschläge, 
d.h. 20 %. 

3 Dieser wird z.B. für Mehrfachauswahlaufgaben, bei denen dem Prüfling die Anzahl der als zutreffend 
anerkannten Antwortvorschläge nicht bekannt gegeben wurde, wie folgt berechnet: Die Ratewahrschein-
lichkeit für jeden einzelnen Antwortvorschlag einer Aufgabe liegt bei 50 % oder 0,5. Der Zufallserwar-
tungswert dieser Mehrfachauswahlaufgaben beträgt folglich die Anzahl an Antwortvorschlägen multipli-
ziert mit 0,5. Wenn z.B. bei einer Mehrfachauswahlfrage die Antwortvorschläge A, B, C, D, E angeboten 
werden, von denen A und B richtig sind, und der Prüfling kreuzt A und C an, dann bekommt der Prüfling 3 
Punkte (3 Übereinstimmungen) von denen der Zufallserwartungswert 2,5 abgezogen wird, d.h. mit 0,5 
von 2,5 möglichen Punkten kommt er auf 20 %. 

4 Wenn z.B. bei einer Mehrfachauswahlfrage die Antwortvorschläge A, B, C, D, E angeboten werden, von 
denen A und B richtig sind, und der Prüfling kreuzt A und C an, dann bekommt der Prüfling 1/3 Punkt (1 
Übereinstimmung für A – 2/3 für die Wahl der nicht korrekten Alternative C) von 2 möglichen Punkten (für 
A und B), d.h. 16,7 %. 
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b) Die Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten unterschreitet um nicht mehr 
als 20 % die im Durchschnitt von denjenigen Prüflingen erreichten Bewertungseinheiten, 
die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben, sofern sowohl die 
Zahl der vom Prüfling erreichten Bewertungseinheiten als auch der Durchschnittswert 
über 0 liegt. 

(5) 1Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl an Bewer-
tungseinheiten erreicht, so lautet die Note für den im Multiple-Choice-Verfahren abgefragten 
Prüfungsteil im Falle einer mit ganzen Noten versehenen Prüfung: 

• „sehr gut“ bei mindestens 75 %, 

• „gut“ bei mindestens 50 %, aber weniger als 75 %, 

• „befriedigend“ bei mindestens 25 %, aber weniger als 50 %, 

• „ausreichend“ bei weniger als 25 %  

der darüber hinaus erreichten Bewertungseinheiten im Verhältnis zu den erreichbaren Be-
wertungseinheiten. 2Bei Verwendung von Zwischennoten muss entsprechend interpoliert wer-
den. 3Die Bestehensgrenze, die Zahl der Bewertungseinheiten und der Durchschnitt der in Abs. 
4 Buchstabe a) bzw. b) genannten Bezugsgruppe sind bei Bekanntgabe der Prüfungsergebnis-
se durch Aushang oder auf andere geeignete Weise bekannt zu geben. 
 

§ 12 Anmeldung zu Prüfungen 
(1) 1Der Prüfungsausschuss legt für jede Prüfung Ort und Zeitpunkt fest und macht sie durch 

Aushang oder geeignete elektronische Systeme bekannt. 2Er kann diese Aufgabe an die jewei-
ligen Modulverantwortlichen delegieren. 3Die Studierenden haben die Aushänge und Veröffent-
lichungen in elektronischer Form selbstständig zu beachten. 4Termine für mündliche oder prak-
tische Prüfungen können innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgelegten Zeitraums auch in 
Absprache mit dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin in der durch die betroffene 
Lehreinheit bestimmten Weise, beispielsweise unter Verwendung hierfür vorgesehener Form-
blätter, festgelegt werden. 5Die entsprechenden Vorgaben werden den betroffenen Studieren-
den in geeigneter Weise bekannt gegeben. 6Die Abgabetermine für häuslich anzufertigende 
Erfolgsüberprüfungen wie schriftliche Hausarbeiten, Forschungsberichte, Arbeitsberichte, Pro-
tokolle, Rezensionen und Portfolios werden von den jeweiligen Dozenten oder Dozentinnen 
spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit, bekannt gegeben. 7Halten Studie-
rende den Abgabetermin ohne triftigen Grund (i.d.R. Krankheit, nachzuweisen durch ein ärztli-
ches Attest) nicht ein, so haben sie die Prüfung nicht bestanden. 

(2) 1Wird die Zulassung zu einer Prüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so wird das 
Belegen der zugehörigen Lehrveranstaltungen durch die Studierende als Willenserklärung für 
die Teilnahme an der Prüfung gewertet. 2Stellen die Modulverantwortlichen anschließend fest, 
dass die geforderten Vorleistungen erbracht wurden, so vollziehen sie die eigentliche Prüfungs-
anmeldung. 3Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels der eingesetzten elektronischen Sys-
teme, sofern nicht ausnahmsweise ein schriftliches Verfahren durchgeführt wird. 4Die Studie-
renden können nur dann erfolgreich zu einer Prüfung anmelden werden, wenn sie die hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 5Bei fehlender Anmeldung ist eine Teilnahme an der 
betreffenden Prüfung ausgeschlossen bzw. wird die trotzdem erbrachte Prüfungsleistung nicht 
bewertet. 

§ 13 Bewertung von Prüfungen 
1Abweichend von § 29 Absatz 4 der ASPO gilt: sollte sich ein Modul aus mehreren Teilmodulen 
mit benoteten Prüfungen zusammensetzen, errechnet sich die Modulnote aus dem nach ECTS-
Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der herange-
zogenen Teilmodule. 2Die Berechnung der Noten erfolgt auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma genau; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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§ 14 Wiederholung von Prüfungen 
   (1) 1 Unbeschadet der Regelungen in § 32 ASPO können die jeweiligen Prüfer oder Prüfe-

rinnen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für den Fall des Nichtbestehens von Prüfun-
gen mit den Prüflingen zusätzliche Prüfungstermine in demselben Semester oder zu Beginn 
des folgenden Semesters vereinbaren. 2Hierbei ist je Prüfung und Prüfling maximal ein zusätzli-
cher Prüfungstermin zulässig, wobei zwischen den beiden Prüfungsterminen mindestens zwei 
Wochen liegen sollen. 3Ein Anspruch der Studierenden auf solche zusätzlichen Prüfungstermi-
ne besteht nicht. 4Die Vorgaben gemäß § 12 sind auch im Rahmen etwaiger zusätzlicher Prü-
fungstermine einzuhalten. 

(2) Wird die Teilnahme an einer Erfolgsüberprüfung von Vorleistungen abhängig gemacht, so 
ermöglicht eine erfolgreich erbrachte Vorleistung die Teilnahme an Erfolgsüberprüfungen des 
entsprechenden Semesters sowie, sofern die Prüfung nicht abgelegt oder nicht bestanden wur-
de, auch an den Erfolgsüberprüfungen in späteren Semestern.   
 

§ 15 Einsicht in Prüfungsunterlagen 
 (1) 1Einsicht in Prüfungsunterlagen wird nach § 37 ASPO gewährt. 2Der Antrag auf Einsicht-

nahme ist vom Prüfling bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses spätestens 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen.  

(2) 1Der oder die Vorsitzendes des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit dem 
oder der Prüfenden Ort, Zeit und Modalitäten der Einsichtnahme. 2Eine Einsichtnahme in Form 
eines Sammeltermins ist insbesondere bei schriftlichen Prüfungen möglich. 3Das Ergebnis einer 
mündlichen Prüfung wird dem Prüfling unmittelbar nach der Prüfung bekanntgegeben. 4Bei 
schriftlichen Hausarbeiten und vergleichbaren Prüfungsformen kann wie in Satz 2 vorgegangen 
werden oder eine besondere Absprache hinsichtlich der Einsichtnahme getroffen werden. 
 

§ 16 Abschlussarbeit und Abschlusskolloquium 
   (1) 1Für die Abschlussarbeit werden 10 ECTS-Punkte vergeben. 2Die Bearbeitungszeit beträgt 
zehn Wochen. 3Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 4Das Thema kann erst zu dem Zeitpunkt an den Prüfling zugeteilt 
werden, zu welchem dieser insgesamt im Bachelor-Studiengang Informatik mindestens 85 
ECTS-Punkte aus Modulen oder Teilmodulen des Pflicht- oder Wahlpflichtbereiches bzw. aus 
dem Bereich der fachspezifischen Schlüsselqualifikationen erworben hat. 5Auf begründeten An-
trag kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 6Das Thema der Ab-
schlussarbeit ist mit dem Betreuer oder der Betreuerin an der Fakultät für Mathematik und In-
formatik zu vereinbaren und mit einer entsprechend von dieser Seite unterzeichneten Bestäti-
gung dem Prüfungsausschuss vorzulegen. 7Die Themenstellung sowie der Zeitpunkt der 
Vergabe wird beim Prüfungsausschuss aktenkundig gemacht. 8Das Thema kann nur einmal aus 
triftigen Gründen und mit Einverständnis des Prüfungsausschusses innerhalb der ersten vier 
Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.9Der Prüfling hat die Abschlussarbeit so 
rechtzeitig beim Prüfungsausschuss abzugeben, dass dieser Zeitpunkt vor das Ende der Frist 
des § 12 Abs. 3 bzw. Abs. 6 ASPO betreffend die Fiktion des erstmaligen Nichtbestehens fällt. 
10Weitere Details werden in § 23 ASPO geregelt. 11Bei der Abgabe ist zusätzlich zur schriftli-
chen Form eine Ausfertigung auf einem elektronischen Speichermedium einzureichen. 12Form, 
Format und Übertragungsart der elektronischen Ausfertigung werden vom Prüfungsausschuss 
festgelegt und dem Prüfling bei der Anmeldung der Abschlussarbeit mitgeteilt.  

   (2) 1Es Abschlusskolloquium findet nicht statt.  

 

§ 17 Bestehen der Bachelor-Prüfung 
   (1) 1Die Bachelor-Prüfung im Fach Informatik ist bestanden, sofern Module im Umfang von 
mindestens 180 ECTS-Punkten gemäß der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufteilung in Berei-
che und Unterbereiche bestanden wurden. 
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(2) Im Rahmen des Unterbereichs „Nebenfach“ des Wahlpflichtbereichs müssen Module im 
Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten im Rahmen eines einzelnen Nebenfachs nach 
Maßgabe der SFB absolviert worden sein. 
 
 

§ 18 Bildung der Gesamtnote 
1Die Gesamtnote wird aus der Studienfachnote gemäß § 34 Abs. 1 und 2 ASPO sowie der 

Note des Bereichs der Schlüsselqualifikationen gebildet. 2In die Studienfachnote für das Fach 
Informatik gehen die Note des in § 3 Abs. 2 Satz 1 sowie der Anlage SFB angegebenen Pflicht-
bereichs, des Wahlpflichtbereichs sowie die Note des Moduls der Abschlussarbeit ein.  
3Die Note des Pflichtbereichs wird aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen Unterbereiche dieses Bereichs gebil-
det. 4Die Note des Unterbereichs Informatik wird aus dem gewichteten Durchschnitt der im Mo-
dul 10-I-EinP „Einführung in die Programmierung“ erzielten Note sowie den vier besten der in 
den übrigen fünf mit numerischen Noten bewerteten Modulen des Unterbereichs gebildet. 
5Dabei wird die Note des Moduls 10-I-EinP einfach gewichtet, die Noten der vier übrigen für die 
Berechnung herangezogenen Module dagegen jeweils vierfach. 6Die Note des Unterbereichs 
Mathematik wird aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithme-
tisches Mittel) der Noten der mit numerischen Noten bewerteten Module des Unterbereichs er-
mittelt.  
7Die Note des Wahlpflichtbereichs wird aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt 
(gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen Unterbereiche dieses Bereichs ge-
bildet. 8Die Note des Unterbereichs „Informatik“ wird aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten 
Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der mit numerischen Noten bewerteten Module 
dieses Unterbereichs im Umfang von 25 ECTS-Punkten ermittelt. 9Die Note des Unterbereichs 
„Nebenfach“ wird aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithme-
tisches Mittel) der Noten der mit numerischen Noten bewerteten Module eines einzelnen Ne-
benfachs im Umfang von bis zu 10 ECTS-Punkten ermittelt. 10Für den Fall, dass der oder die 
Studierende in einem Unterbereich Module mit benoteten Prüfungen in einem größeren Umfang 
absolviert hat und/oder im Bereich „Nebenfach“ in mehreren Nebenfächern die Vorgaben des § 
17 Abs. 2 erfüllt, finden die Regelungen des § 34 Abs. 3 Sätze 1 bis 4 ASPO entsprechende 
Anwendung.  
11Im Bereich der Schlüsselqualifikationen wird die Note allein aus der Note des Unterbereichs 
der fachspezifischen Schlüsselqualifikationen gebildet. 12Die Note dieses Unterbereichs wird 
aus dem nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der 
Noten der dem Unterbereich zugewiesenen Module mit benoteten Prüfungsleistungen im Um-
fang von 15 ECTS-Punkten ermittelt. 13Für den Fall, dass der oder die Studierende mit benote-
ten Prüfungen versehene Module im Umfang von mehr als 15 ECTS-Punkten absolviert hat, 
finden die Regelungen des § 34 Abs. 3 Sätze 1 bis 4 ASPO entsprechende Anwendung. 14Im 
Unterbereich der allgemeinen Schlüsselqualifikationen sind lediglich die erforderlichen ECTS-
Punkte nachzuweisen, etwaige dort erbrachte benotete Prüfungsleistungen gehen nicht in die 
Bereichsnote ein. 
15Die Abschlussarbeit wird bei der Ermittlung der Studienfachnote nach Maßgabe der nachste-
henden Tabelle mit einem erhöhten Faktor gewichtet. 

16Bei der Ermittlung der Studienfachnote und der Gesamtnote werden die einzelnen Bereiche 
wie folgt gewichtet: 

 
Bereich 

bzw. Unterbereich ECTS-Punkte 
Gewichtungsfaktor für 

Unterbereich Bereich 
Pflichtbereich 115   

115/180 Unterbereich Informatik  85 85/115 
Unterbereich Mathematik  30 30/115 
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Wahlpflichtbereich 35   

35/180 Unterbereich Informatik  25 25/35 
Unterbereich Nebenfach  10 10/35 

Schlüsselqualifikationsbereich 20   

15/180 
Fachspezifische Schlüsselquali-
fikationen  15 15/15 

Allgemeine Schlüsselqualifikati-
onen  5 0/15 

Abschlussarbeit 10   15/180 
gesamt 180   180/180 

  

 

§ 19 Übergabe der Bachelor-Urkunde 
   Unbeschadet der Regelungen von § 35 ASPO erfolgt die Übergabe der Bachelor-Urkunden in 
der Regel im Rahmen der jährlich stattfindenden Akademischen Feier der Fakultät für  Mathe-
matik und Informatik.  
 
 
 
 

3. Teil: Schlussvorschriften 

§ 20 Inkrafttreten 
   1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierende 
des Bachelor-Studiengangs Informatik, die ihr Studium im Bachelor-Studiengang Informatik ab 
dem Wintersemester 2010/2011 an der JMU aufnehmen. 
 
 
 
 
 
Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2014 in Kraft. Ihre Inhalte gelten 
erstmals für Studierende, die ihr Studium im Studienfach Informatik mit dem Abschluss 
Bachelor of Science (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) an der JMU ab dem Sommersemes-
ter 2014 aufnehmen. 
 



Anlage SFB: Studienfachbeschreibung für das Studienfach Informatik mit dem Abschluss „Bachelor of 
Science“ (Erwerb von 180 ECTS-Punkten)  

(Verantwortlich: Institut für Informatik) Stand: 2014-01-30 
 
 
Legende: V=Vorlesung, S=Seminar, Ü=Übung, K=Kolloquium, T=Tutorium, P=Praktikum, R=Projekt (Übungen, Seminar, kleines Forschungsprojekt), Pr=Prüfung, 

MP=mündliche Prüfung, RC=Reading Course, TT=Tutorentätigkeit, A=Abschlussarbeit 
 
 PF=Pflicht, WPF=Wahlpflicht, NUM=numerische Notenvergabe, B/NB=bestanden/nicht bestanden, VL= Vorleistungen, ASPO=Allgemeine Studien- 

und Prüfungsordnung, FSB=Fachspezifische Bestimmungen, SFB=Studienfachbeschreibung, MHB=Modulhandbuch, TM=Teilmodul, LV= Lehrveran-
staltung 

 
Prüfungssprache: E=Englisch, F=Französisch, D/E=Deutsch oder Englisch, D/mpE=Deutsch, mit Einverständnis des Prüfers bzw. der Prüferin auch Englisch, 

E/mpD=Englisch, mit Einverständnis des Prüfers bzw. der Prüferin auch Deutsch 
 
Anmerkungen: Die Prüfungssprache ist deutsch, sofern hierzu nichts anderes angegeben ist. 
 Bei Modulen, die nur aus einem Teilmodul mit gleichem Namen bestehen, sind nur Module angegeben; der Kurzbezeichnung ist dann /-1 

zur Kennzeichnung der Prüfungsebene beigefügt. 
 Gibt es eine Auswahl an Prüfungsarten bzw. Prüfungsumfängen, so legt der Dozent bzw. die Dozentin in Absprache mit dem/der Teilmodulverantwortlichen 

mit LV-Beginn fest, welche Form für das Teilmodul im aktuellen Semester zutreffend ist. 
 Bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen innerhalb eines Teilmoduls werden diese jeweils gleichgewichtet, sofern nicht anders angegeben. 

 Besteht die Teilmodulprüfung aus mehreren Einzelleistungen, so ist die Prüfung nur bestanden, wenn jede der Einzelleistungen erfolgreich bestanden ist. 
 Sofern nicht anders angegeben, ist der Prüfungsturnus der Teilmodule dieser SFB semesterweise.  
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Pflichtbereich (115 ECTS-Punkte) 

Unterbereich Informatik (85 ECTS-Punkte)  
10-I-EinP/-1 2014-SS Einführung in die Program-

mierung 
V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
   

Introduction to Programming 
10-I-ADSV/-1 2014-SS Algorithmen und Datenstruk-

turen 
V 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
   

Algorithm and data structures 
10-I-ADST/-1 2014-SS Tutorium Algorithmen und 

Datenstruktrukturen 
Ü 5 1  B/NB a) Lösen von ca. 11 

Aufgabenblättern mit 
jeweils ca. 4 Aufga-
ben (50% richtig ge-
löst) oder 
b) Klausur (ca. 180-
240 Min.) 
Die Prüfungsart ist 
vom Prüfling festzule-
gen 

   

Tutorial Algorithm and data 
structures 

10-I-STV/-1 2014-SS Softwaretechnik V 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

   
Software Technology 

10-I-STT/-1 2014-SS Tutorium Softwaretechnik Ü 5 1  B/NB a) Lösen von ca. 11 
Aufgabenblättern mit 
jeweils ca. 4 Aufga-
ben (50% richtig ge-
löst) oder 
b) Klausur (ca. 180-
240 Min.) 
Die Prüfungsart ist 
vom Prüfling festzule-
gen 

   

Tutorial Software Technology 

10-I-PP/-1 2014-SS Programmierpraktikum P  10 1-2  B/NB Bearbeitung von Pro-
grammieraufgaben 
(ca. 240 Std.) und 
Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

   
Practical Course in Program-
ming 
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10-I-SWP/-1 2014-SS Softwarepraktikum P 10 1  B/NB Bearbeiten eines 
größeren Software-
projektes in Gruppen 
im Umfang von ca. 
300 Stunden pro 
Person mit Ab-
schlusspräsentation 
im Umfang von ca. 10 
Minuten pro Gruppe 

 10-I-PP/-
1, 10-I-
STV/-1 

Weiterhin sind 
Kompetenzen der 
folgenden Module 
erforderlich: 
10-I-ADSV/-1, 
10-I-ADST/-1, 
10-I-STT/-1.  
Es wird daher 
dringend empfoh-
len, diese vorher 
zu absolvieren. 

Practical course in software 

10-I-RALV/-1 2014-SS Rechenanlagen V 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

   
Digital computer systems 

10-I-RALT/-1 2014-SS Tutorium Rechenanlagen Ü 5 1  B/NB a) Lösen von ca. 11 
Aufgabenblättern mit 
jeweils ca. 4 Aufga-
ben (50% richtig ge-
löst) oder 
b) Klausur (ca. 180-
240 Min.) 
Die Prüfungsart ist 
vom Prüfling festzule-
gen 

   

Tutorial Digital computer sys-
tems 

10-I-IÜV/-1 2014-SS Informationsübertragung V 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

   
Information Transmission 

10-I-IÜT/-1 2014-SS Tutorium Informationsüber-
tragung 

Ü 5 1  B/NB a) Lösen von ca. 11 
Aufgabenblättern mit 
jeweils ca. 4 Aufga-
ben (50% richtig ge-
löst) oder 
b) Klausur (ca. 180-
240 Min.) 
Die Prüfungsart ist 
vom Prüfling festzule-
gen 

   

Tutorial Information Trans-
mission 

10-I-HWP/-1 2014-SS Hardwarepraktikum P 10 1  B/NB Projektportfolio: Lö-
sen von ca. 3-10 
Projektaufgaben (Ge-
samtumfang ca. 250 
Std.) und Präsentati-

   
Practical course in hardware 
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on der Ergebnisse 
(ca. 10 Min. pro Pro-
jekt) 

10-I-TIV/-1 2014-SS Theoretische Informatik V 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

   
Theoretical Informatics 

10-I-TIT/-1 2014-SS Tutorium Theoretische Infor-
matik 

Ü 5 1  B/NB a) Lösen von ca. 11 
Aufgabenblättern mit 
jeweils ca. 4 Aufga-
ben (50% richtig ge-
löst) oder 
b) Klausur (ca. 180-
240 Min.) 
Die Prüfungsart ist 
vom Prüfling festzule-
gen 

   

Tutorial Theoretical Informa-
tics 

Unterbereich Mathematik (30 ECTS-Punkte)  
10-I-LOG/-1 2014-SS Logik für Informatiker V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
   

Logic for informatics 
10-M-INF1/-1 2014-SS Mathematik 1 für Studie-

rende der Informatik 
V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-120 

Min.) (1) 
D/mpE   

Mathematics 1 for students 
in Computer Science 

10-M-INF2/-1 2014-SS Mathematik 2 für Studie-
rende der Informatik 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-120 
Min.) (1) 

D/mpE   

Mathematics 2 for students 
in Computer Science 

10-I-AGT/-1 2014-SS Algorithmische Graphentheo-
rie 

V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   

Algorithmic Graph Theory 

Wahlpflichtbereich (35 ECTS-Punkte) 

Unterbereich Informatik (25 ECTS-Punkte)  
10-I-ICG/-1 2014-SS Interactive Computer Gra-

phics 
V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
D/mpE   

Interactive Computer Gra-
phics 
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10-I-DB/-1 2014-SS Datenbanken V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
Data Bases 

10-I-WBS/-1 2014-SS Wissensbasierte Systeme V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
Knowledge-based Systems 

10-I-DM/-1 2014-SS Data Mining V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
Data Mining 

10-I-OOP/-1 2014-SS Objektorientiertes Program-
mieren 

V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   

Object oriented Programming  
10-I-KT/-1 2014-SS Komplexitätstheorie V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
D/mpE   

Computational Complexity 
10-I-KD/-1 2014-SS Kryptografie und Datensi-

cherheit 
V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 

Min.) (1) 
D/mpE   

Cryptography and Data Secu-
rity 

10-I-3D/-1 2014-SS 3D Point Cloud Processing V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
3D Point Cloud Processing 

10-I-BS/-1 2014-SS Betriebssysteme V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
Operating Systems 

10-I-RAK/-1 2014-SS Rechnerarchitektur V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   
Computer Architecture 

10-I-RK/-1 2014-SS Rechnernetze und Kommuni-
kationssysteme 

V+Ü 8 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   

Computer Networks and 
Communication Systems 

10-I-GI/-1 2014-SS Ausgewählte Grundlagen der 
Informatik 

V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60-120 
Min.) (1) 

D/mpE   

Selected Basics of Computer 
Science 

Unterbereich Nebenfach (10 ECTS-Punkte)  

Mathematik (10 ECTS-Punkte) 
10-M-DIMaf/-1 2014-SS Einführung in die Diskrete 

Mathematik für Studierende 
anderer Fächer 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Introduction to Discrete Math-
ematics for students of other 
subjects 

  



K
ur

zb
e-

ze
ic

hn
un

g 

Version Modul und Teilmodul(e) 

A
rt

 d
er

 L
V 

EC
TS

-
Pu

nk
te

 

D
au

er
 (S

em
. 

TN und 

Aus-
wahl B

ew
er

tu
ng

 

Art und Umfang der 
Erfolgsüberprüfung 

Prüfungs-
sprache 

Zu
vo

r b
e-

st
an

de
ne

 
M

od
ul

e 
un

d 
Te

ilm
od

ul
e 

Vorleistungen, 
Prüfungsorganisa-

tion, 
Bemerkungen 

 

6 
 

10-M-NM1af/-
1 

2014-SS Numerische Mathematik 1 für 
Studierende anderer Fächer 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Numerical Mathematics 1 for 
students of other subjects 

10-M-ST1af/-1 2014-SS Stochastik 1 für Studierende 
anderer Fächer 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Stochastics 1 for students of 
other subjects 

10-M-ZTHaf/-
1 

2014-SS Einführung in die Zahlentheo-
rie für Studierende anderer 
Fächer  

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Introduction Into Number 
Theory for students of other 
subjects 

10-M-DGLaf/-
1 

2014-SS Gewöhnliche Differentialglei-
chungen für Studierende an-
derer Fächer 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Ordinary Differential Equa-
tions for students of other 
subjects  

10-M-ORSaf/-
1 

2014-SS Operations Research für Stu-
dierende anderer Fächer 

V+Ü 10 1  NUM Klausur (ca. 90-180 
Min.) (1) 

D/mpE   

Operations Research for stu-
dents of other subjects 

Physik (10 ECTS-Punkte) 
11-EFNF 2007-WS Einführung in die Physik für 

Studierende eines physikfer-
nen Nebenfachs 

 7 2       

Introduction to Physics for 
Students of Non-physics-
related Minor Subjects 

11-EFNF-1 2007-WS Einführung in die Physik 1 und 2 
für Studierende eines physikfer-
nen Nebenfachs 

V+V 7 2 Gilt nur 
für 
ASQ-
Pool: 
10 
(Los) 

NUM Klausur (ca. 120 Min.)    

Introduction to Physics 1 and 2 
for Students of Non-physics-
related Minor Subjects 
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11-PFNF 2007-WS Physikalisches Nebenfach-
praktikum für Studierende 
eines physikfernen Neben-
fachs 

 3 1       

Practical Course Physics for 
Students of Non-physics-
related Minor Subjects 

11-PFNF-1 2007-WS Physikalisches Praktikum 1 für 
Studierende eines physikfernen 
Nebenfachs 

P 3 1 Gilt nur 
für 
ASQ-
Pool: 
10 
(Los) 

B/NB a) mündlicher Test 
ca. 15 min. während 
des Versuchs und b) 
Klausur ca. 90 min 

   

Practical Course Physics 1 for 
Students of Non-physics-related 
Minor Subjects 

Wirtschaftswissenschaften (10 ECTS-Punkte) 
12-NW-
EBWL/-1 

2011-SS Einführung in die Betriebs-
wirtschaftslehre für Nicht-
Wirtschaftswissenschaftler/-
innen 

V+Ü 5 1 max. 
200 
(Los) 

NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

12-NW-
EVWL/-1 

2011-SS Einführung in die Volkswirt-
schaftslehre für Nicht-
Wirtschaftswissenschaftler/-
innen 

V+Ü 5 1 max. 
200 
(Los)  

NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

12-ExtUR-G/-
1 

2013-WS Externe Unternehmensrech-
nung 

V+Ü 5 1 840 
(2) 

NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Financial Accounting 
12-IntUR-G/-1 2013-WS Interne Unternehmensrech-

nung und -steuerung 
V+Ü 5 1 840 

(2) 
NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Managerial Accounting 
12-BPL-G/-1 2013-WS Beschaffung, Produktion und 

Logistik - Grundlagen 
V+Ü 5 1 620 

(2) 
NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Supply, Production and Oper-
ations Management. An Intro-
duction 

12-I&F-G/-1 2013-WS Grundzüge der Investition und 
Finanzierung 

V+Ü 5 1 620 
(2) 

NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Investment and Finance. An 
Introduction 
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12-EWiinf-G/-
1 

2013-WS Einführung in die 
Wirtschaftsinformatik 

V+Ü 5 1 840 
(2) 

NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Introduction to Business In-
formatics 

12-GP-G/-1 2013-WS Integrierte Geschäftsprozesse V+Ü 5 1 15 
Anmer-
kung 
(3) 

NUM a) Klausur (ca. 60 
Minuten) oder  
b) Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) oder 
c) Hausarbeit (ca. 10-
15 Seiten) und Prä-
sentation (ca. 10 
Minuten) 
(Gewichtung 2:1) 

   
Integrated Business Proces-
ses 

12-FRBE-F/-1 2013-WS Forward und Reverse Busi-
ness Engineering 

V+Ü 5 1 50 
Anmer-
kung 
(4) 

NUM a) Klausur (ca. 60 
Minuten) oder  
b) Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) oder 
c) Hausarbeit (ca. 10-
15 Seiten) und Prä-
sentation (ca. 10 
Minuten) 
(Gewichtung 2:1) 

   

Forward and Reverse Busi-
ness Engineering 

Linguistik (10 ECTS-Punkte) 
04-DtLA-BM-
SW/-1 

2014-SS Basismodul Einführung in die 
Deutsche Sprachwissenschaft 

V+S+
T 

5 1-2  NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Level One Module Introduc-
tion to German Linguistics 

04-DtLA-AM-
SW1/-1 

2014-SS Aufbaumodul Systemstruktu-
ren des Deutschen 

V+S+
T 

5 1-2  NUM Klausur (ca. 60 Min.)     

Level Two Module Grammati-
cal Structures of German 

Medizin (10 ECTS-Punkte) 
03-M-MT/-1 2014-SS Praktikum der medizinischen 

Terminologie 
P 3 1  B/NB Klausur (ca. 60 - 90 

Min.)  
   

Practical Course in medical 
terminology 
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03-M-IM/-1 2014-SS Innere Medizin V 7 1  NUM mündliche Prüfung 
(allein: ca. 15 Min., zu 
zweit: ca.20 Min., zu 
dritt: ca. 25 Min.) 

  Die Prüfung er-
streckt sich in der 
Regel über ein 
Teilgebiet der 
Inneren Medizin, 
z.B. Kardiologie, 
Pulmologie, Ne-
phrologie, Endo-
krinologie, Onko-
logie, Gastroente-
rologie, Rheuma-
tologie, Infektiolo-
gie 

Internal Medicine 

Biologie (10 ECTS-Punkte) 

07-1A1TI-
AF/-1 

2014-SS Evolution und Tierreich (AF) V+Ü 5 1  NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Evolution and the Animal 
Kingdom (AF) 

07-
2A2GENV-
AF/-1 

2014-SS Genetik, Neurobiologie, 
Verhalten (AF) 

V+Ü 5 1 
 

NUM Klausur (ca. 60-90 
Min.) 

   

Genetics, Neurobiology, Be-
haviour (AF) 

07-M-BST/-1 2013-WS Mathematische Biologie und 
Biostatistik 

V+Ü 4 1  NUM Klausur (ca. 60 Min.)    

Mathematical Biology and 
Biostatistics 

07-
3A3OEKO/-1 

2013-WS Ökologie der Pflanzen und 
Tiere 

V+Ü 6 1  NUM Klausur (ca. 90 Min.)    

Plant and Animal Ecology 

07-
3A3GEMT/-1 

2013-WS Gene, Moleküle, Technolo-
gien 

V 6 1  NUM Klausur (ca. 90 Min.)    

Genes, Molecules, Technolo-
gies 
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Jura (10 ECTS-Punkte) 
02-J1 2008-WS Jura 1: Einführung in die 

Rechtswissenschaft 
 5 1       

Introduction to the German 
Legal System 

02-J1-1 2008-WS Einführung in die Rechtswis-
senschaft 

V+Ü 5 1 Max. 80 
(5) 

NUM Klausur (ca. 120 Min.)     

Introduction to the German Le-
gal System 

02-J6/-1 2012-SS Arbeitsrecht für Studierende 
anderer Fachrichtungen 

V+S 5 2 Max. 30 
(6) 

NUM Prüfungsformen 
a) Klausur (ca. 120 
Min.) 
b) Vortrag (ca. 30 
Min.) 
c) Referat (ca. 15 
Min.) 
d) Verschriftlichung 
des Referats (ca. 10 
S.) 
Prüfungsarten 
1) a) + b), Gewich-
tung: 60:40 oder 
2) a) + c) + d), Ge-
wichtung 60:20:20 

   

Employment Law 

Geographie (10 ECTS-Punkte) 
09-FERN1 2010-WS Fernerkundung 1  5 1       

Remote Sensing 1 
09-FERN-1 2008-WS Einführung in die Geographi-

sche Fernerkundung 
V+T 5 1  NUM Klausur (ca. 45 Min.)    

Introduction to Geographical 
Remote Sensing 

09-FERN2 2010-WS Fernerkundung 2  5 1       
Remote Sensing 2 

09-FERN-2 2010-WS Anwendungen der Fernerkun-
dung in der Geographie 

V+T 5 1  NUM Klausur (ca. 45 Min.)    

Applications of Remote Sensing 
in Geography 
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Schlüsselqualifikationen (20 ECTS-Punkte) 

Allgemeine Schlüsselqualifikationen (5 ECTS-Punkte) 
Module aus dem universitätsweiten Pool "Allgemeine Schlüsselqualifikationen" können nach den jeweils gültigen Maßgaben belegt werden. Darüber hinaus können die folgenden 
Module gewählt werden. 
10-I-TUT1/-1 2014-SS Tutorentätigkeit 1 TT 2 1-2  B/NB Protokoll über Tuto-

rentätigkeit im Um-
fang von 5-10 Seiten. 

   
Tutor Activitiy 1 

10-I-TUT2/-1 2014-SS Tutorentätigkeit 2 TT 2 1-2  B/NB Protokoll über Tuto-
rentätigkeit im Um-
fang von 5-10 Seiten. 

   
Tutor Activitiy 2 

10-I-TUT3/-1 2014-SS Tutorentätigkeit 3 TT 2 1-2  B/NB Protokoll über Tuto-
rentätigkeit im Um-
fang von 5-10 Seiten.  

   
Tutor Activitiy 3 

Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (15 ECTS-Punkte) 
10-I-SEM1/-1 2014-SS Seminar 1 S 5 1  NUM Schriftliche Ausarbei-

tung (ca. 10-15 S.) 
und mündliche Prä-
sentation (ca. 30-45 
Min.) mit anschlie-
ßender Diskussion zu 
einem Thema aus der 
Informatik  

Deutsch, 
auf 
Wunsch 
des Prüf-
lings Eng-
lisch 

  
Seminar 1 

10-I-SEM2/-1 2014-SS Seminar 2 S 5 1  NUM Schriftliche Ausarbei-
tung (ca. 10-15 S.) 
und mündliche Prä-
sentation (ca. 30-45 
Min.) mit anschlie-
ßender Diskussion zu 
einem Thema aus der 
Informatik 

Deutsch, 
auf 
Wunsch 
des Prüf-
lings Eng-
lisch 

  
Seminar 2 
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10-I-PV/-1 2014-SS Projektvorstellung S 5 1  NUM Präsentation eines 
selbstentwickelten 
Projektes analog zu 
einer Messepräsenta-
tion für informatik-
kundige Laien mit 
Poster, Handout, evtl. 
Animation und gutem 
Standing in Diskussi-
on (insgesamt ca. 10-
15 Min.) 

Deutsch, 
auf 
Wunsch 
des Prüf-
lings Eng-
lisch 

  
Project Presentation 

Abschlussarbeit (10 ECTS-Punkte) 
10-I-BA/-1 2014-SS Bachelorarbeit A 10 1  NUM Schriftliche wissen-

schaftliche Arbeit (ca. 
50-100 S.) 

D/E   
Bachelor-Thesis 

 
Anmerkungen (Fußnoten): 

 
(1) Klausur kann nach Ankündigung des Dozenten bzw. der Dozentin zu LV-Beginn durch eine mündliche Einzelprüfung (ca. 20 Minuten) oder mündliche Gruppenprüfung mit 

zwei Personen (ca. 30 Minuten) ersetzt werden. 
(2) (1) Für Studierende der Bachelor-Studienfächer Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsinformatik erfolgt keine Begrenzung der Teilnahmeplätze. 

(2) Verbleibende Plätze stehen Studierenden weiterer Studienfächer zur Verfügung. 
(3) Sollten bei der Vergabe nach (2) die vorhandenen Plätze für die Zahl der Bewerber bzw. Bewerberinnen nicht ausreichen, so erfolgt die Zuweisung der Plätze studien-
fachübergreifend in einem einheitlichen Verfahren nach folgenden Quoten: 
a) 1. Quote (50 % der Teilnehmerplätze): Summe der bisher erreichten ECTS-Punkte aus dem jeweiligen Studienfach; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
b) 2. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Anzahl der Fachsemester des jeweiligen Bewerbers bzw. der jeweiligen Bewerberin; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
c) 3. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Losverfahren.  
Es werden jeweils zunächst Bewerber bzw. Bewerberinnen berücksichtigt, welche bereits mindestens ein Teilmodul des betreffenden Moduls bestanden haben. 
(4) Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein gemeinsames Verfahren durchgeführt. 
(5) Für nachträglich freiwerdende Plätze werden Nachrückverfahren durchgeführt.  

(3) Für Studierende des Bachelor-Studienfachs Wirtschaftsinformatik erfolgt keine Begrenzung der Teilnahmeplätze. 
 Für Studierende anderer Studienfächer werden insgesamt mindestens 15 Teilnahmeplätze zur Verfügung gestellt. Weitere Plätze werden zur Verfügung gestellt, sofern die 

entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. 
 Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen aus anderen Studienfächern die Zahl der gemäß (2) verfügbaren Plätze übersteigt, erfolgt die Verteilung der Teilnahmeplätze 

studienfachübergreifend  in einem einheitlichen Verfahren nach folgenden Quoten: 
 1. Quote (50 % der Teilnehmerplätze): Summe der bisher erreichten ECTS-Punkte aus dem jeweiligen Studienfach; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 2. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Anzahl der Fachsemester des jeweiligen Bewerbers bzw. der jeweiligen Bewerberin; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 3. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Losverfahren. 
 Dabei werden zunächst Bewerber bzw. Bewerberinnen berücksichtigt, welche bereits mindestens ein Teilmodul des betreffenden Moduls bestanden haben.  
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 Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein gemeinsames Verfahren durchgeführt. 
 Für nachträglich freiwerdende Plätze werden Nachrückverfahren durchgeführt.  
(4) Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, erfolgt die Verteilung der Teilnahmeplätze nach folgender 
 Maßgabe:  
 Vorrangig werden Bewerber bzw. Bewerberinnen aus dem Bachelor-Studienfach Wirtschaftsinformatik berücksichtigt. 
 Verbleibende Plätze stehen Studierenden weiterer Studienfächer zur Verfügung.  
 Sollten bei der Vergabe nach (1) die vorhandenen Plätze für die Zahl der Bewerber bzw. Bewerberinnen aus dem Bachelor-Studienfach Wirtschaftsinformatik nicht ausreichen, so 

erfolgt die Zuweisung der Plätze innerhalb dieser Gruppe nach folgenden Quoten:  
 1. Quote (50 % der Teilnehmerplätze): Summe der bisher erreichten ECTS-Punkte aus dem jeweiligen Studienfach; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 2. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Anzahl der Fachsemester des jeweiligen Bewerbers bzw. der jeweiligen Bewerberin; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 3. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Losverfahren. 
 Sollten bei der Vergabe nach (2) die vorhandenen Plätze für die Zahl der Bewerber bzw. Bewerberinnen weiterer Studienfächer nicht ausreichen, so erfolgt die Zuweisung der Plätze 

studienfachübergreifend in einem einheitlichen Verfahren nach folgenden Quoten: 
 1. Quote (50 % der Teilnehmerplätze): Summe der bisher erreichten ECTS-Punkte aus dem jeweiligen Studienfach; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 2. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Anzahl der Fachsemester des jeweiligen Bewerbers bzw. der jeweiligen Bewerberin; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 
 3. Quote (25 % der Teilnehmerplätze): Losverfahren. 
 Innerhalb der Gruppen nach (1) und (2) werden jeweils zunächst Bewerber bzw. Bewerberinnen berücksichtigt, welche bereits mindestens ein Teilmodul des betreffenden Moduls 

bestanden haben.  
 Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein gemeinsames Verfahren durchgeführt. 
 Für nachträglich freiwerdende Plätze werden Nachrückverfahren durchgeführt.  

(5) Vorrangig werden Bewerber/-innen berücksichtigt, die sich nach nicht bestandener Prüfung aus den letzten beiden Semestern bewerben. Die Zuweisung der verbleibenden 
Plätze erfolgt per Los. Nachträglich freiwerdende Plätze werden im Nachrückverfahren verlost. Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls 
wird ein gemeinsames Verfahren durchgeführt. 

(6)  1) Dem Studiengang Master Business Management stehen vorzugsweise bis zu 10 Teilnehmerplätze zur Verfügung. Diese werden vorab vergeben. 
 2) Sofern mehr Studierende das Modul belegen wollen, als Plätze nach Abzug der unter Absatz 1 genannten vorhanden sind, wird unter den im Anmeldezeitraum Angemel-

deten ausgelost. Gilt es, unter den angemeldeten Studierenden mehrere Fachrichtungen zu berücksichtigen, werden aus oben genannter maximalen Teilnahmezahl Fach-
kontingente im Verhältnis der Anmeldungen aus den jeweiligen Fächern zur Gesamtzahl der Anmeldungen errechnet. Die sich aus den Fachkontingenten ergebenden 
Plätze werden im Fall von Bruchteilen jeweils aufgerundet, (mindestens ein Platz), und unter den Studierenden des jeweiligen Faches per Los verteilt. 
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